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Nachrichtenblatt 
       Gemeinde 

 PIERBACH 

Bauverhandlungstermine  
Bauvorhaben haben meist eine längere Vorlauf- und Planungszeit. Um unan-
genehme Überraschungen zu vermeiden, soll vor der Endausfertigung eines 
Planes unbedingt mit einem Entwurf die kostenlose Beratung der Bausach-
verständigen in Anspruch genommen werden!  
 

Die nächsten Termine: 29.06.2023 - nachmittags 
    25.07.2023 - nachmittags 
        

Anmeldung: Herr Christian Schachinger  (07267)8255-12 

LESEGLÜCK 
 

Lesen macht glücklich! 
Die Bücherei Pierbach bietet ab Mai 2023 neue, erweiterte Öffnungs-
zeiten an: 
• Dienstag von 17:00 Uhr-18:30 Uhr 
• Freitag von 7:00 Uhr-8:30 Uhr (ausschließlich für Kindergartenkinder 

und SchülerInnen der VS Pierbach) 
• Sonntag von 8:45 Uhr-10:45 Uhr 

 

Wir freuen uns über euren Besuch!  
Das Büchereiteam Pierbach 
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Sollten von der Ortswasserleitung Pools oder 
Schwimmteiche gefüllt werden, ist dies dem Ge-
meindeamt, Tel. 07267/8255 unbedingt vorher zu 
melden! Da bei größeren Schwankungen des 
Ortswasserverbrauches ein Rohrbruch zu befürch-
ten ist und daher schnell gehandelt werden muss, 

ist eine Meldung der Wasserentnahme unerläss-
lich!  
Bitte unbedingt bedenken:  
Für diverse Poolfüllungen fallen im Versor-
gungsgebiet der Gemeinde Pierbach Wasser- 
und / oder Kanalgebühren an. 

Stellenausschreibungen 

Der Gasthof Populorum möchte sein Team verstärken und sucht zum sofortigen Eintritt eine  
• Küchenhilfskraft  

• Reinigungskraft  
 

Für genauere Informationen kontaktieren Sie uns bitte  
- unter der Telefonnummer: 07267/8213  
- per Email an: almwirt@populorum.at  
Gasthof Populorum, Dorfstraße 5, 4282 Pierbach  
 

__________________________________________________________________ 
 

Pfarrcaritas-Kindergarten in Pierbach sucht ab 01. September 2023: 

Pool- und Schwimmteichfüllung  

Pädagogische Assistenzkraft  
 

20 Std./Woche, 5 Tage, befristet bis auf die Auflösung 
der U3-Gruppe 

 
Zu Ihren Aufgaben zählen: 

• Unterstützung des*der Pädagog*in und Betreuung der 
Kindergartenkinder unter Anleitung 

• des*der gruppenführenden Pädagog*in 

• eigenständige Betreuung einer Teilgruppe 

• Zusammenarbeit mit Kolleg*innen und Kindergarten-
leitung 

• Allgemeine Tätigkeiten für das Aufrechterhalten des 
Betriebes zur Betreuung und Versorgung der Kinder 

• Teilnahme und Mithilfe bei Aktivitäten mit den Eltern 
und Veranstaltungen des Kindergartens 

• Mithilfe bei Reinigungsarbeiten 

• Mithilfe beim Mittagsdienst 

 
 

Anforderungen: 

• Abgeschlossene Helfer*innen-Ausbildung 

• Verantwortungsvoller Umgang mit den Kindern 

• Konstruktive Zusammenarbeit im Team 

• Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen 
 

Das Mindestentgelt lt. geltender Dienst- und Besol-
dungsordnung gültig ab 01.03.2023 beträgt je nach Be-
rufserfahrung und Anrechnung von Vordienstzeiten 
mind. 2.177,60 € brutto bei Vollbeschäftigung. Ab 
01.03.2023 wird zusätzlich zum Monatsentgelt eine Zu-
lage in Höhe von 150 € brutto bei Vollbeschäftigung 
gewährt. 
Für genauere Informationen steht Ihnen die Einrich-
tungsleitung Frau Claudia Hader unter der 
Telefonnummer 0664/73141890 gerne zur Verfügung. 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit den üblichen Un-
terlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, ...) bis 31.05.2023 an: 
Pfarrcaritaskindergarten St. Elisabeth, Schulstraße 19/3, 
4282 Pierbach oder per E-Mail an: 
KG406301@pfarrcaritas-kita.at 

In den letzten Wochen wurden leider vermehrt 
Fehlwürfe bei der Anlieferung von biogenen Abfäl-
len (Grün- und Strauchschnitt) zur Kompostanlage 
der Familie Haslhofer (Rubner) festgestellt. Ein Teil 
der Fehlwürfe betrifft Abfälle aus der Grabpflege 
am Friedhof (z. B. Gestecke). 
 

Es ergeht der eindringliche Aufruf an die gesamte 
Bevölkerung, bei der Anlieferung von kompostier-
baren Abfällen höchste Sorgfalt walten zu lassen! 
Gleiches gilt auch für jene Friedhofsbesucher, die 
das Abfalltrennsystem am Friedhof benutzen. 
 

Drähte und Steckschwämme von Kränzen oder Ge-
stecken, Nägel, Kerzen, Ziergegenstände oder Blu-
mentöpfe gehören keinesfalls zum Kompost und 
müssen vorher abgetrennt werden. Geschieht das 
nicht, stellen diese Fehlwürfe eine erhebliche Ge-

fahr vor allem für die 
Nutztiere der Land-
wirte dar. 
 

Da der wertvolle 
Kompost wieder auf 
die Felder aufge-
bracht wird, gelangen 
auch diese Gegen-
stände in die Natur 
und werden von den 
Tieren gefressen. 
Innere Verletzungen 
bis hin zum leidvollen 
Tod der Tiere können 
die Folge sein. 
 

Lassen wir auch hier den Hausverstand walten! 

Kompostanlage Haslhofer: Fehlwürfe bei der Anlieferung  



Pro mente OÖ hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, Menschen mit chronisch psychiatri-
schen Erkrankungen ein besseres Leben zu er-
möglichen.  
Neben den Angeboten in unseren Einrichtungen, 
für die Bereiche Wohnen, Beschäftigung, Beratung 
ist auch die ehrenamtliche Unterstützung von 
großer Bedeutung.  

Wir sind auf der Suche nach  
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für 

unsere Standorte in Freistadt!  
Es gibt in der Freiwilligenarbeit verschiedene Mög-
lichkeiten, welche Menschen mit psychischen Er-
krankungen dabei unterstützen ein Stück Norma-
lität zu leben.  
Beispiele dafür sind:  
• Regelmäßige kurze Spaziergänge oder kleine 

Wanderungen  
• Basteln, Singen und Musizieren  

• Feste im Jahreskreis gemeinsam vorbereiten  
• Aber auch gemeinsamen Unternehmungen  
• Einbindung in die persönlichen Sozialstrukturen  
 
Für diese, für uns sehr normalen, alltäglichen Din-
ge, benötigen psychisch erkrankte Menschen oft 
Hilfe und Begleitung.  
Wir wollen mithelfen, eine Brücke ins Alltagsle-
ben zu bauen – und wir brauchen Ihre Mithilfe 
dazu!  
 

Wenn Sie gerne einen kleinen Teil Ihrer Zeit in die-
se gute Sache investieren möchten, melden Sie 
sich bitte:  
Mo bis Do 8.00 bis 12.00 unter 07942/75887 oder 
ganztägig unter 0664/9135170  

 
Das Team der pro mente OÖ in Freistadt.  
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Information über die Einkaufsberechtigung in der  
arcade und den Rotkreuz-Märkten 

 

Das Leben ist teuer. Das spüren besonders jene Menschen, die über ein 
niedriges Einkommen verfügen. 

Im Bezirk Freistadt gibt es drei Sozialmärkte. Die arcade in Freistadt und die beiden Rotkreuz-Märkte in 
Hagenberg und in Unterweißenbach.  
In den Märkten werden nur Waren angeboten, die gespendet (von der Bevölkerung, von Firmen, Vereinen 
etc.) oder von Erzeugern und Lieferanten zur Verfügung gestellt wurden. Diese werden dann stark redu-
ziert zum Verkauf angeboten.  
Es gibt daher auch kein Vollsortiment und die Waren werden, aus dem variierenden Sortiment, ausgege-
ben solange der Vorrat reicht. 
WER DARF EINKAUFEN?  
Alle Menschen deren Einkommen die Obergrenze nicht überschreitet: 
Alleinstehende   € 1.300,- 

NEU: Ehepaare/Lebensgemeinschaften € 1.800,- 

Zugschlag pro Kind   €    300,- 

Das Einkommen aller im Haushalt tatsächlich lebenden Personen darf diese Obergrenze nicht überstei-
gen. (Ausgenommen sind Lehrlinge) 
Pflegegeld, Wohnbeihilfe, Familienbeihilfe oder Unterhalt werden nicht mit einberechnet! 
 

WIE KOMMT MAN ZU EINER BERECHTIGUNGSKARTE? 
Anträge können in den Sozialberatungsstellen Freistadt, Pregarten und Unterweißenbach gestellt werden.  
Mitzubringen sind: 
• Einkommensnachweise (aller im Haushalt lebender Personen) 

• Lichtbildausweis 

• Haushaltsbestätigung 

SozialService Freistadt 
St. Peter Straße 6, 2. Stock 
4240 Freistadt 
Tel.: 07942 / 77 77 8 
E-Mail: freistadt@sozialservice.at 
 Öffnungszeiten: 
Di – Fr von 08:00 - 13:00 Uhr 

SozialService Pregarten 
Bindergasse 6 
4230 Pregarten 
Tel.: 07236 / 313 41 
E-Mail: pregarten@sozialservice.at 
 Öffnungszeiten: 
Di, Mi, Fr von 08:00 - 13:00 Uhr 
  

Sozialberatungsstelle Unterweißenbach 
Markt 3      
4273 Unterweißenbach    
Tel.: 07956 / 205 45 – 205 
Mobil: 0664 / 154 88 84   
E-Mail: sbs-unterweissenbach@shvfr.at 
 Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do 08:00-12:00 Uhr 
 Mittwoch Sprechtage Gemeinden nach Vo-
ranmeldung 

mailto:freistadt@sozialservice.at
mailto:pregarten@sozialservice.at
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Handy-Signatur Aktivierung  

Aus Sicherheitsgründen müssen Personen, die um eine Handy-Signatur werben im Zuge der Identitäts-
feststellung durch eine/n Registration Officer ab sofort neben dem (schon bisher erforderlichen) Ausweis-
dokument immer ein 2. Dokument vorlegen, aus dem sich die Identität der werbenden Person ergibt. Nur 
wenn die Daten beider vorgelegten Dokumente übereinstimmen, darf die Handy-Signatur aktiviert werden.  

Das 2. vorzulegende Dokument muss nicht unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis sein. Es genügen die 
in Folge aufgezählten oder vergleichbar vertrauenswürdige Dokumente:  

E-Card, Bankomatkarte, Kreditkarte, Studierendenausweis, Berufsgruppenausweise, Wiener Linien Jah-
reskarte, ÖBB Klimaticket.  

Die Daten des 2. vorzulegenden Dokuments müssen nicht erfasst/gespeichert werden, es genügt ein 
Plausibilitätsabgleich mit dem Ausweisdokument.  

Es darf ersucht werden, dieser Anforderung hohe Priorität zuzumessen und Handy-Signaturen ab sofort 
nur noch nach dem erfolgten Abgleich der 2 vorzulegenden Dokumente zu aktivieren.  

 

Per 01.07.2023 sollte die ID Austria nun in die reguläre Betriebsphase übergehen. Wenn dieser Termin 
eingehalten wird, bedeutet dies für jeden Handy-Signatur-Benutzer, dass bis zum 30.06.2023 auf die ID 
Austria umgestellt werden muss. Folgendes ist dabei zu beachten: 

Es gibt zwei Ausführungen der ID Austria: 

ID Austria mit Basis Funktion 

• Diese ist maximal 5 Jahre gültig und kann nicht verlängert werden 

• Mit der App „Digitales Amt“ kann jederzeit ohne weiteres auf die Variante mit Basis Funktion umge-
stellt werden, sofern bereits eine Handy-Signatur vorhanden ist 

 

 

 

 

 

 

ID Austria mit Vollfunktion 

• Muss von einer Registrierungsbehörde ausgestellt worden sein 

• Basis-Variante kann zur Voll-Variante in der App „Digitales Amt“ aufgewertet werden. Reisepass oder 
Personalausweis sind dafür erforderlich. Für diese Vorgehensweise muss die ursprüngliche Han-
dy-Signatur von einer Behörde ausgestellt worden sein! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Technische Voraussetzungen: 
• Aktive Mobiltelefonnummer 
• Aktuellste Version der App „Digitales Amt“ 
• Smartphone mit aktivierter Fingerabdruck-Funktion (z.B. Touch ID) bzw. Gesichts-/Iriserkennung 

(z.B. Face ID) 
• Internetfähiges Zweitgerät (z.B. Computer, Laptop oder Tablet) 
 

https://www.oesterreich.gv.at/ueber-oesterreichgvat/faq/app_digitales_amt.html
https://www.oesterreich.gv.at/u/anforderung.html
https://www.oesterreich.gv.at/u/anforderung.html
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Freundliche Grüße 
Gemeindeamt Pierbach 

 
 
 
 
 
 
 

Bürgermeister 
(Richard Freinschlag) 
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